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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 8. Juli 2016 Teil I
53. Bundesgesetz: Familienzeitbonusgesetz — FamZeitbG sowie Anderung des
Kinderbetreuungsgeldgesetzes, des Allgemeinen

Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes,
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, des Beamten-Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, des
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, des Einkommensteuergesetzes 1988
und des Allgemeinen Pensionsgesetzes

(NR: GP XXV RV 1110 AB 1154 S. 132. BR: AB 9599 S. 855.)

53. Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz iiber die Gewéihrung eines Bonus fiir Viter wihrend
der Familienzeit (Familienzeitbonusgesetz — FamZeitbG) erlassen wird sowie das
Kinderbetreuungsgeldgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken-
und Unfallversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz, das
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das
Allgemeine Pensionsgesetz geiindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Bundesgesetz iiber die Gewihrung eines Bonus fiir Viter wihrend der Familienzeit (Fa-
milienzeitbonusgesetz — FamZeitbG)

Leistungsart

§ 1. Als Leistung wird nach Mallgabe dieses Bundesgesetzes ein Bonus fiir Viter wihrend der Fami-
lienzeit gewahrt.

Anspruchsberechtigung
§ 2. (1) Anspruch auf den Familienzeitbonus hat ein Vater (Adoptivvater, Dauerpflegevater) fiir sein
Kind (Adoptivkind, Dauerpflegekind), sofern

1. fiir dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967
(FLAG 1967), BGBI. Nr. 376, besteht und Familienbeihilfe fiir dieses Kind tatsidchlich bezogen
wird,

2. er, das Kind und der andere Elternteil den Mittelpunkt der Lebensinteressen im Bundesgebiet
haben,

3. er sich im gesamten Anspruchszeitraum in Familienzeit (Abs. 4) befindet,

4. er, das Kind und der andere Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben (Abs. 3),

5. er in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor Bezugsbeginn durchgehend eine in Osterreich kran-
ken- und pensionsversicherungspflichtige Erwerbstétigkeit tatsdchlich ausgeiibt sowie in diesem
Zeitraum keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten hat, wobei sich Unterbre-
chungen von insgesamt nicht mehr als 14 Tagen nicht anspruchsschiadigend auswirken,

6. er, das Kind und der andere Elternteil sich nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetzes (NAG), BGBI. I Nr. 100/2005, oder nach § 54 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005),
BGBI. I Nr. 100/2005 idF BGBI. I Nr. 87/2012, rechtméBig in Osterreich authalten, es sei denn,
es handelt sich um Osterreichische Staatsbiirger oder Personen, denen Asyl nach dem AsylG 2005
gewihrt wurde, oder Personen, denen der Status des subsididr Schutzberechtigten nach dem
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AsylG 2005 zuerkannt wurde und fiir die kein Anspruch auf Leistungen aus der Grundversor-
gung oder Mindestsicherung besteht. § 2 Abs. 1 letzter Absatz Kinderbetreuungsgeldgesetz
(KBGG), BGBI. I Nr. 103/2001, ist sinngemif anzuwenden.

(2) Der Familienzeitbonus kann pro Geburt nur einmal bezogen werden. Ein gleichzeitiger Bezug
von Familienzeitbonus und Kinderbetreuungsgeld durch dieselbe Person ist ausgeschlossen.

(3) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Vater, das
Kind und der andere Elternteil in einer dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben
Wohnadresse leben und alle drei an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine hochstens
bis zu zehn Tagen verspétet erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser Wohnadresse schadet
nicht.

(4) Als Familienzeit im Sinne dieses Gesetzes versteht man den Zeitraum zwischen 28 und 31 Tagen
(§ 3 Abs. 2), in dem sich ein Vater aufgrund der kiirzlich erfolgten Geburt seines Kindes ausschlieBlich
seiner Familie widmet und dazu die Erwerbstétigkeit (Abs. 1 Z 5) unterbricht, keine andere Erwerbstétig-
keit ausiibt, keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung sowie keine Entgeltfortzahlung aufgrund
von oder Leistungen bei Krankheit erhalt.

(5) Eine Frau, die gemal § 144 des Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuches, JGS Nr. 946/1811, El-
ternteil ist, gilt als Vater im Sinne dieses Gesetzes. In Zweifelsfallen hat das Vorrecht auf den Familien-
zeitbonus derjenige Elternteil, der den Antrag zuerst gestellt hat, sonst derjenige Elternteil, der das Kind
im Anspruchszeitraum nicht iberwiegend betreut.

(6) Unter dem Begriff Dauerpflege versteht man eine auf Dauer angelegte Pflege eines Kindes von
zumindest mehr als 182 Tagen.

(7) Als der Ausiibung einer kranken- und pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstétigkeit gleich-
gestellt gelten Zeiten der voriibergehenden Unterbrechung dieser zuvor mindestens 182 Kalendertage
andauernden Erwerbstétigkeit zum Zwecke der Kindererziehung wihrend Inanspruchnahme einer Karenz
nach dem Viter-Karenzgesetz (VKG), BGBI. Nr. 651/1989, bis maximal zum Ablauf des zweiten Le-
bensjahres eines Kindes.

Hohe, Anspruchsdauer und Antragstellung

§ 3. (1) Der Familienzeitbonus betrdgt 22,60 Euro taglich. Der Anspruch auf den Bonus reduziert
sich um den Anspruch auf vergleichbare Leistungen nach anderen in- oder ausldndischen Rechtsvor-
schriften.

(2) Der Familienzeitbonus gebiihrt ausschlieBlich fiir eine ununterbrochene Dauer von 28, 29, 30 o-
der 31 aufeinanderfolgenden Kalendertagen innerhalb eines Zeitraumes von 91 Tagen ab dem Tag der
Geburt des Kindes.

(3) Der Familienzeitbonus gebiihrt auf Antrag, frithestens ab dem Tag der Geburt des Kindes, bei
Adoptiv- und Pflegekindern gebiihrt der Bonus frithestens ab dem Tag, an dem das Kind in Pflege ge-
nommen wird. Der Antrag muss, bei sonstigem Anspruchsverlust, spitestens binnen 91 Tagen ab dem
Tag der Geburt des Kindes gestellt werden. Bei der Antragstellung ist die Anspruchsdauer verbindlich
festzulegen, diese kann ausschlielich 28, 29, 30 oder 31 Kalendertage betragen und kann spéter nicht
gedndert werden.

Zustindigkeit und Krankenversicherung

§ 4. (1) In Angelegenheiten des Familienzeitbonus ist jener gesetzliche Krankenversicherungstriager
zustandig, dessen Zustdndigkeit sich aus Abs. 2 fiir die Durchfiihrung der Krankenversicherung ergibt.

(2) Die Bezieher des Familienzeitbonus sind in der gesetzlichen Krankenversicherung teilversichert,
sofern nicht eine Leistungszugehorigkeit zu einer Krankenfiirsorgeeinrichtung im Sinne des § 2 Abs. 1
Z 2 B-KUVG besteht. Zur Durchfiihrung der Krankenversicherung ist jener gesetzliche Krankenversiche-
rungstrager zustiandig, bei dem der Vater am letzten Tag vor Beginn des Leistungsanspruches versichert
ist oder zuletzt versichert war, ansonsten die Gebietskrankenkasse, bei der der Antrag gestellt wurde. Bei
mehreren moglichen zustdndigen Krankenversicherungstrégern ist jener zustidndig, bei dem der Antrag
zuerst gestellt wird.

(3) Die Krankenversicherungstridger haben die in Abs. 1 genannten Angelegenheiten im iibertrage-
nen Wirkungsbereich nach den Weisungen der Bundesministerin fiir Familien und Jugend zu vollziehen.

(4) Fir die finanzielle Abwicklung und die Koordinierung der Krankenversicherungstriager in Ange-
legenheiten der Leistung nach diesem Bundesgesetz wird die Niederdsterreichische Gebietskrankenkasse
als Kompetenzzentrum und als Verbindungsstelle fiir Vaterschaftsleistungen im Sinne der Verordnung
(EG) Nr.987/2009 zur Festlegung der Modalititen fiir die Durchfiihrung der Verordnung (EG)
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Nr. 883/2004 iiber die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABL. Nr.L 284 vom
30.10.2009 S. 1, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) Nr. 1368/2014, ABl. Nr.L 366 vom
20.12.2014 S. 15, eingerichtet. Der Niederdsterreichischen Gebietskrankenkasse obliegt auch die Auszah-
lung des Familienzeitbonus. Die Durchfithrung des Verfahrens obliegt dem nach Abs. 1 zustéindigen
Krankenversicherungstréger.

Geltendmachung und Entscheidung

§ 5. (1) Fiir die Geltendmachung des Anspruches ist ein bundeseinheitliches Antragsformular zu
verwenden. Der Krankenversicherungstrager hat dem antragstellenden Vater auf dessen Verlangen das
Einlangen des Antrages zu bestétigen.

(2) Besteht Anspruch auf den Bonus, so ist dem antragstellenden Vater eine Mitteilung auszustellen,
aus der insbesondere Beginn, Hohe und Ende des Leistungsanspruches hervorgehen.

(3) Ein Bescheid ist nur zu erlassen, wenn kein Anspruch auf den Familienzeitbonus besteht oder be-
stand und die Leistung gemiB § 7 zuriickgefordert wird.

Art der Auszahlung

§ 6. (1) Die Auszahlung des Familienzeitbonus erfolgt jeweils monatlich im Nachhinein auf ein
Konto bei einem Zahlungsdienstleister, fiir das Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung
der technischen Vorschriften und der Geschéftsanforderungen fiir Uberweisungen und Lastschriften in
Euro und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009, ABI. Nr. L 94 vom 30.03.2012 S. 22, in der
Fassung der Verordnung (EU) Nr. 248/2014, ABI. Nr. L 84 vom 20.03.2014 S. 1, gilt, oder per Post an
eine inldndische Adresse bis zum Zehnten des Folgemonats.

(2) Soweit die nach diesem Bundesgesetz gebiihrenden Betrige Bruchteile eines Cents ergeben, sind
diese kaufménnisch auf einen Cent zu runden.

(3) Das von den Leistungsbezichern zu entrichtende Service-Entgelt fiir die e-card (§ 31c Abs. 2
und 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBI Nr. 189/1955) ist mit der Leistung
nach diesem Bundesgesetz aufzurechnen.

Riickforderung

§ 7. (1) Der Krankenversicherungstrager hat vom Leistungsbezieher einen unrechtmiBig bezogenen
Familienzeitbonus zuriickzufordern. Der Leistungsbezieher hat einen unrechtméBig bezogenen Familien-
zeitbonus an den Krankenversicherungstriger zuriickzuzahlen.

(2) Wenn eine dritte Person eine Anzeige unterlassen oder falsche Angaben gemacht und hiedurch
einen unberechtigten Bezug verursacht oder ermdglicht hat, kann sie zum Ersatz verpflichtet werden. Der
andere Elternteil kann bis zur Hélfte zum Ersatz der unberechtigt bezogenen Leistung nach diesem Bun-
desgesetz verpflichtet werden. Hat der andere Elternteil den unberechtigten Bezug jedoch erméglicht oder
sogar verursacht, kann er zum vollen Ersatz der unberechtigt bezogenen Leistung verpflichtet werden.

(3) Riickforderungen konnen auf die zu erbringende Leistung nach diesem Bundesgesetz oder nach
dem KBGG aufgerechnet werden; sie vermindern den Leistungsanspruch entsprechend. Riickforderungen
nach dem KBGG koénnen auf die zu erbringende Leistung nach diesem Bundesgesetz aufgerechnet wer-
den; sie vermindern den Leistungsanspruch entsprechend. Zum Zwecke der Forderungssicherung kann
eine vorldufige Aufrechnung erfolgen. Der Krankenversicherungstrager kann unter Beriicksichtigung der
Familien-, Einkommens- und Vermogensverhiltnisse des Empfingers Ratenzahlungen zulassen, die
rechtskréftige Riickforderung stunden oder auf die rechtskréftige Riickforderung ganz oder teilweise
verzichten. Dabei sind die §§ 72 bis 74 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 (BHG 2013), BGBI. 1
Nr. 139/2009, anzuwenden. Ratenzahlungen sind nur zu gewéhren, wenn auf Grund der wirtschaftlichen
Verhiltnisse des Schuldners die Hereinbringung der rechtskriftigen Forderung in einem Betrag nicht
mdglich ist. Die Hohe und Anzahl der Raten ist unter Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Verhéltnisse
des Schuldners festzusetzen. Werden Ratenzahlungen bewilligt oder Riickforderungen gestundet, so diir-
fen keine Zinsen ausbedungen werden. Abweichend von § 89 Abs. 4 letzter Satz Arbeits- und Sozialge-
richtsgesetz (ASGG), BGBI. Nr. 104/1985, obliegt den Gerichten in Angelegenheiten der Leistung nach
diesem Bundesgesetz nicht das Recht, Ratenzahlungen anzuordnen, sondern ist dies ausschlieSlich dem
Krankenversicherungstridger im nachgeschalteten Verwaltungsverfahren vorbehalten. Wird der Tod des
Kindes nicht rechtzeitig gemeldet und ist daraus ein unrechtméfiger Bezug der Leistung nach diesem
Bundesgesetz entstanden, so ist von Amts wegen von der Riickforderung abzusehen, sofern die Meldung
binnen 31 Tagen ab dem Tod des Kindes erfolgt.

(4) Die Erlassung eines Bescheides iiber die Riickforderung der Leistung nach diesem Bundesgesetz
ist nur binnen 7 Jahren, gerechnet ab Ablauf des Kalenderjahres, in welchem diese Leistung zu Unrecht
bezogen wurde, zuldssig. Ein Bescheid iiber eine Riickforderung tritt nach Ablauf von 3 Jahren ab dem
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Eintritt der Rechtskraft auler Kraft, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollzogen wurde; § 68 Abs. 2
ASVG zweiter und dritter Satz gelten sinngemal.

Anzuwendende Bestimmungen

§ 8. Dic §§ 24e letzter Satz, 25a, 27 Abs. 4, 29, 32, 34, 37 bis 39, 41, 43 Abs. 2, 44 und 45 KBGG
sind sinngeméal anzuwenden.

Datenerhebung und -iibermittlung

§ 9. (1) Im Verfahren zur Gewdhrung des Familienzeitbonus sind die Krankenversicherungstriager
berechtigt, die hiefiir notwendigen personenbezogenen Daten der antragstellenden Viter (der Bonusemp-
fanger), des im gemeinsamen Haushalt lebenden anderen Elternteils und der Kinder automationsunter-
stlitzt zu ermitteln und zu verarbeiten; das sind folgende Daten:

1. Namen, Titel, Anschrift und Telefonnummer;
2. Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer;

3. Staatsbiirgerschaft samt aufenthaltsrechtlichem Status bei nichtosterreichischer Staatsbiirger-
schaft;

. Familienstand und Geschlecht;

. Beruf bzw. Tatigkeit;

. Firmenbuchnummern, Name und Anschrift des Dienstgebers;

. Anspruchs- und Berechnungsgrundlagen;

. Art, Umfang und Stand der Verfahren;

. Bescheide;

10. Bankverbindung und Kontonummer;

11. Vertreter, Zahlungsempfénger sowie die Art und Dauer der Vollmacht;
12. Zahlungsbetrage.

O 00 9 N L K

(2) Die mit der Vollziehung betrauten Krankenversicherungstriager sind verpflichtet, im Wege der
Niederosterreichischen Gebietskrankenkasse der Bundesministerin fiir Familien und Jugend insbesondere
folgende Daten zur automationsunterstiitzten Besorgung der Statistik zu iibermitteln:

1. Anzahl der Bezieher aufgegliedert nach Geschlecht, Familienstand, Staatsbiirgerschaft samt
aufenthaltsrechtlichem Status;

2. Beruf bzw. Tatigkeit der Bezicher.

(3) Die Krankenversicherungstrager sind verpflichtet, den anderen Krankenversicherungstragern auf
deren Ersuchen die fiir die ordnungsgeméiBe Vollziechung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Daten im
Wege automationsunterstiitzter Dateniibermittlung zur Verfiigung zu stellen.

Verweisungen

§ 10. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird,
sind diese, soweit nicht ausdriicklich anderes bestimmt ist, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Vollzug

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundesministerin fiir Familien und Jugend
betraut.

Inkrafttreten

§ 12. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Mérz 2017 in Kraft und ist auf Geburten nach dem 28. Februar
2017 anzuwenden.

Artikel 2
Anderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBI. I Nr. 103/2001, zuletzt geéndert durch das Bun-
desgesetz BGBI. I Nr. 35/2014, wird wie folgt gedndert:

1. § 1 lautet:

,»§ 1. Als Leistungen werden nach Mafigabe dieses Bundesgesetzes gewéhrt:
1. das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto;
2. das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens;
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3. die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld;
4. der Partnerschaftsbonus.

Der Bezug von pauschalem Kinderbetreuungsgeld als Konto schliefit einen Bezug von Kinderbetreuungs-
geld als Ersatz des Erwerbseinkommens aus und umgekehrt.*

2. Die Uberschrift des Abschnittes 2 lautet:

»Pauschales Kinderbetreuungsgeld als Konto*

3. In §2 Abs. 1 Z 5 lit. ¢ wird die Wortfolge ,die keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten
und* durch die Wortfolge , fiir die kein Anspruch auf Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindest-
sicherung besteht und die* ersetzt.

4. In § 2 Abs. 5 entfillt der Klammerausdruck ,(§ 5 Abs. 6)°, wird die Wortfolge ,;sechs Monate* durch
den Ausdruck ,,182 Tage* ersetzt und nach dem zweiten Satz folgender dritter Satz eingefiigt:

»Zeitpunkt und Dauer miissen im Vorhinein bekanntgegeben werden.

5. § 2 Abs. 6 lautet:

,»(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Elternteil und
das Kind in einer dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse leben und
beide an dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine hochstens bis zu 10 Tagen verspétet
erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser Wohnadresse schadet nicht. Der gemeinsame
Haushalt gilt bei mehr als 91-tégiger tatsdchlicher oder voraussichtlicher Dauer einer Abwesenheit des
Elternteiles oder des Kindes jedenfalls als aufgelost. Bei einem 91 Tage iibersteigenden Krankenhausauf-
enthalt des Kindes wird ausnahmsweise bei personlicher Pflege und Betreuung des Kindes durch diesen
Elternteil im Mindestausmal von durchschnittlich vier Stunden tiglich der gemeinsame Haushalt des
Kindes mit diesem Elternteil im Sinne dieses Absatzes angenommen.*

6. § 2 werden folgende Abs. 7, 8 und 9 angefiigt:

,(7) Der Anspruch eines Elternteiles auf Kinderbetreuungsgeld fiir ein Kind reduziert sich um den
Anspruch dieses Elternteiles auf den Familienzeitbonus fiir Viter nach dem Familienzeitbonusgesetz
(FamZeitbG), BGBI. I Nr. 53/2016, und vergleichbare Leistungen nach anderen in- oder auslédndischen
Rechtsvorschriften.

(8) Bei getrennt lebenden Eltern muss der antragstellende Elternteil, der mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt lebt, obsorgeberechtigt sein und die Anspruchsvoraussetzung nach Abs. 1 Z 1 in eigener
Person erfiillen.

(9) Als Tage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Kalendertage zu verstehen.

7. § 3 samt Uberschrift lautet:
»Hohe und Anspruchsdauer

§ 3. (1) Das Kinderbetreuungsgeld betréigt bei einer Anspruchsdauer von bis zu 365 Tagen ab der
Geburt des Kindes 33,88 Euro tiglich. Eine kiirzere Inanspruchnahme erhoht nicht den Tagesbetrag. Eine
verldngerte Inanspruchnahme ist gemaf § 5 moglich.

(2) Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld nach Abs. 1 kann abwechselnd durch beide Elternteile er-
folgen, wodurch sich die Anspruchsdauer iiber den 365. Tag ab der Geburt hinaus um die bereits bezoge-
nen Tage des jeweils anderen Elternteiles verldngert, maximal jedoch auf bis zu 456 Tage ab der Geburt
des Kindes. Jedem Elternteil ist hierbei eine Anspruchsdauer von 91 Tagen uniibertragbar vorbehalten.
Pro Kind ist nur ein zweimaliger Wechsel zwischen den Elternteilen zuldssig.

(3) Ist der bezichende Elternteil durch ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis fiir eine
nicht blof verhdltnisméBig kurze Zeit verhindert, das Kind im gemeinsamen Haushalt (§ 2 Abs. 6) zu
betreuen, kann ein Wechsel {iber das in Abs. 2 angefiihrte Ausmaf erfolgen.

(4) Werden die im § 7 Abs. 2 vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht bis zu den vor-
gesehenen Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld fiir jeden
Elternteil um 1 300 Euro.

(5) Das Kinderbetreuungsgeld kann stets, also unabhingig von einem Wechsel, jeweils nur in Bl6-
cken von mindestens 61 Tagen beansprucht werden. Als beansprucht gelten ausschlieSlich Zeitrdume des
tatsdchlichen Bezuges der Leistung.
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(6) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet spétestens mit Ablauf jenes Tages, welcher der
Geburt eines weiteren Kindes bzw. der Adoption (In-Pflege-Nahme) eines jlingeren Kindes vorangeht.
Endet der Anspruch fiir das weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch fiir jenes Kind, fiir welches davor
Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, wieder auf.*

8. § 3a samt Uberschrift lautet:
»Mehrlingsgeburten

§ 3a. (1) Bei Mehrlingsgeburten erhoht sich das Kinderbetreuungsgeld fiir das zweite und jedes wei-
tere Kind um 50 % des Betrages geméf} § 3 Abs. 1. Voraussetzung fiir den Anspruch auf den Erhéhungs-
betrag ist, dass ein Anspruch auf Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes besteht.

(2) Werden fiir das zweite oder weitere Mehrlingskind die in § 7 Abs. 2 vorgesehenen Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen nicht bis zu den vorgesehenen Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich das
Kinderbetreuungsgeld fiir jeden Elternteil um 650 Euro pro weiterem Mehrlingskind.*

9. In § 4 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,sechs Monaten* durch den Ausdruck ,,182 Tagen* ersetzt.

10. Nach § 4 wird folgender § 4a samt Uberschrift eingefiigt:
»Bezugsende

§ 4a. (1) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet mit Ablauf des letzten Tages der beantrag-
ten Dauer, spitestens jedoch nach der in diesem Bundesgesetz festgelegten Hochstanspruchsdauer.

(2) Der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes kann durch Verzicht (§ 2 Abs. 5, § 24b Abs. 7) voriiber-
gehend oder durch gesonderte Meldung vorzeitig beendet werden. Im Fall der vorzeitigen Beendigung ist
ein neuerlicher Bezug nur nach erneuter Antragstellung und nach Ablauf einer Frist von mindestens ei-
nem Kalendermonat mdglich. Der Beendigungszeitpunkt muss im Vorhinein bekanntgegeben werden.

11. § 5 samt Uberschrift lautet:
w»Flexible Inanspruchnahme

§ 5. (1) Die Anspruchsdauer nach § 3 Abs. 1 kann auf bis zu 851 Tage ab Geburt des Kindes verlian-
gert werden, wodurch sich der Tagesbetrag im gleichen Verhiltnis verringert. § 3a Abs. 1 ist sinngemal
und verhéltnisméBig anzuwenden.

(2) Der Bezug von Kinderbetreuungsgeld nach Abs. 1 kann abwechselnd durch beide Elternteile er-
folgen, § 3 Abs. 2 erster und zweiter Satz ist dabei sinngemil3 und verhiltnismiBig anzuwenden. Die
Anspruchsdauer verldngert sich maximal auf bis zu 1063 Tage ab der Geburt des Kindes.

(3) § 3 Abs. 3 bis 6 und § 3a Abs. 2 sind anzuwenden.*

12. § 5a samt Uberschrift lautet:
,Festlegung und Anderung der Anspruchsdauer

§ 5a. (1) Die Anspruchsdauer (§ 3 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 1 und 2) ist bei der erstmaligen Antragstel-
lung verbindlich festzulegen. Nicht in Anspruch genommene Tage verfallen ausnahmslos. Der antragstel-
lende Elternteil ist an den sich aus dieser gewdhlten Anspruchsdauer ergebenden Tagesbetrag gebunden.
Der andere Elternteil ist ebenfalls an diesen Tagesbetrag gebunden. Der Anspruch besteht nur fiir volle
Tage.

(2) Eine spitere Anderung der festgelegten Anspruchsdauer ist nur einmal pro Kind auf Antrag und
nur bis spitestens 91 Tage vor Ablauf der urspriinglich beantragten Anspruchsdauer mdglich. Die Ande-
rung kann nur auf Antrag des beziehenden Elternteiles erfolgen. Die Anderung bindet auch den anderen
Elternteil. Die Anderung der Anspruchsdauer ist nur unter Einhaltung der Reziprozitit und aller gesetzli-
chen Bedingungen mdglich und sie ist ausgeschlossen, sofern dadurch vergangene Bezugszeitrdume
nachtriiglich geiindert werden sollen. Die Anderung bewirkt, dass die Eltern so zu stellen sind, wie sie
stiinden, wenn von Anfang an die nun gednderte Anspruchsdauer festgelegt worden wire, weshalb die
durch die Anderung ausgeldste Neubemessung des Tagesbetrages einen Nachzahlungsanspruch oder eine
Riickzahlungsverpflichtung fiir vergangene Zeitrdume auslost. Im Falle einer Riickzahlungsverpflichtung
ist die Anderung nur dann wirksam, sofern binnen 61 Tagen ab Antragstellung der gesamte Riickzah-
lungsbetrag beim Krankenversicherungstriger einlangt. Hat der andere Elternteil bereits Kinderbetreu-
ungsgeld bezogen, so ist eine Anderung nur bei ausdriicklicher Zustimmung dieses Elternteiles moglich;
weiters ist im Falle einer Riickzahlungsverpflichtung die Anderung nur dann wirksam, sofern binnen
61 Tagen ab Beantragung der Anderung die gesamten Riickzahlungsbetrige beider Elternteile beim
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Krankenversicherungstriger einlangen. Eine unwirksame Anderung eroffnet keine weitere Anderungs-
mdglichkeit.*

13. § 5b samt Uberschrift lautet:
,Partnerschaftsbonus

§ 5b. Haben die Eltern das Kinderbetreuungsgeld fiir dasselbe Kind zu anndhernd gleichen Teilen,
mindestens jedoch im Ausmal von je 124 Tagen, beansprucht, so gebiihrt jedem Elternteil nach Ende des
Anspruchszeitraumes auf Antrag ein Partnerschaftsbonus in Héhe von 500 Euro als Einmalzahlung. Zu
anndhernd gleichen Teilen im Sinne dieses Bundesgesetzes beziehen Eltern nur dann, wenn der eine El-
ternteil mindestens 40 % und der andere Elternteil maximal 60 % bezieht. Nach Auszahlung des Partner-
schaftsbonus besteht kein Anspruch mehr auf Kinderbetreuungsgeld fiir dieses Kind, weder fiir kiinftige,
noch fiir vergangene Zeitrdume. Der Anspruch besteht pro Kind nur einmal, wobei den Vorrang jene
Eltern haben, die zuerst bezogen haben. Der Antrag ist spitestens binnen 124 Tagen ab Ende des letzten
Bezugsteiles beim Krankenversicherungstrager zu stellen. In Angelegenheiten des Partnerschaftsbonus ist
jener Krankenversicherungstriger zustéindig, bei dem zuletzt Kinderbetreuungsgeld fiir dieses Kind bezo-
gen worden ist. Eine Riickforderung von zu Unrecht bezogenem Kinderbetreuungsgeld fiir dieses Kind
bei einem Elternteil 16st zugleich eine Riickforderung der beiden Partnerschaftsboni aus, sofern dadurch
die geforderte Anspruchsdauer eines Elternteiles oder die vorgeschriebene Aufteilungsquote nicht mehr
vorliegt.*

14. § 5¢ samt Uberschrift lautet:
HHérteféilleverlingerung

§ 5¢. (1) Ist ein Elternteil aufgrund eines unabwendbaren und unvorhersehbaren Ereignisses, dessen
Dauer den Wegfall des gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind bewirkt, am Bezug des pauschalen Kin-
derbetreuungsgeldes fiir dieses Kind verhindert, so verldangert sich die Bezugsdauer des anderen Elterntei-
les im Zeitraum der Verhinderung auf Antrag um die Anzahl der Verhinderungstage, maximal aber um
91 Tage. Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis im Sinne dieses Gesetzes liegt nur vor bei:

1. Tod,
2. Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt,

3. Gerichtlich oder behordlich festgestellter hauslicher Gewalt sowie Aufenthalt im Frauenhaus
aufgrund hauslicher Gewalt,

4. VerbiiBung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer anderweitigen auf gerichtlicher oder behdrdlicher
Anordnung beruhenden Anhaltung.

Hat der verhinderte Elternteil bereits Kinderbetreuungsgeld fiir dieses Kind bezogen, so werden seine
Bezugstage auf den Verldngerungszeitraum des anderen Elternteiles angerechnet. Der andere Elternteil
hat Beginn und (voraussichtliche) Dauer der Verhinderung des verhinderten Elternteiles bekannt zu geben
und die anspruchsbegriindenden Umsténde nachzuweisen. Die Verldngerung nach diesem Absatz endet
bei vorzeitigem Ende der Verhinderung. Der Wegfall des gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind ist nur
bei einer nicht bloB voriibergehenden Dauer des Ereignisses anzunehmen (§ 2 Abs. 6). Dem Wegfall des
gemeinsamen Haushaltes mit dem Kind gleichzustellen ist der Wegfall des gemeinsamen Haushaltes mit
der mit diesem Kind schwangeren Frau. Kein Anspruch auf Verldngerung besteht, sofern der nicht ver-
hinderte Elternteil eine Ehe oder nicht-eheliche Lebensgemeinschaft mit einer anderen Person als der
Kindesmutter oder dem Kindesvater eingeht.

(2) Eine Verlangerung im Sinne des Abs. 1 erfolgt auch dann, wenn ein alleinstehender Elternteil
(§ 11 Abs. 1) einen Antrag auf Festsetzung des Unterhaltes fiir das Kind, fiir das Kinderbetreuungsgeld
bezogen wird, gestellt hat, jedoch noch kein tatsdchlicher Unterhalt geleistet wird oder ein vom Gericht
vorlaufig zugesprochener Unterhalt 100 Euro nicht iibersteigt, sofern wihrend der letzten 121 Tage vor
der Verldangerung sowie wahrend der 91 Verldngerungstage das Einkommen des alleinstehenden Eltern-
teiles im monatlichen Durchschnitt den Betrag von 1 400 Euro netto nicht {ibersteigt. Ab einer dritten und
weiteren im gemeinsamen Haushalt lebenden Person, fiir die aufgrund einer rechtlichen oder sittlichen
Pflicht vom alleinstehenden Elternteil Unterhalt geleistet wird, erhoht sich dieser Betrag um jeweils
300 Euro monatlich. Zum Einkommen zéhlen alle Einkiinfte gemdB § 2 Abs. 3 EStG 1988, Leistungen
aus der gesetzlichen und freiwilligen Pensionsversicherung, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung,
dem Kinderbetreuungsgeldgesetz, die Familienbeihilfe, der Ehegattenunterhalt sowie einkommenséhnli-
che bundes- oder landesgesetzlich geregelte Beihilfen und Zuschiisse (z. B. Mindestsicherung). Die Ein-
kommenssituation der letzten 121 Tage ist bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung nachzuweisen, fiir
den Verldngerungszeitraum ist die Glaubhaftmachung zum Zeitpunkt der Antragstellung vorléufig ausrei-
chend.”

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 8. Juli 2016 - Nr. 53 8 von 19

15. Nach § 5c wird folgender § 5d samt Uberschrift angefiigt:
»Gleichzeitiger Bezug

§ 5d. Abweichend von § 2 Abs. 2 kénnen die Eltern aus Anlass des erstmaligen Wechsels gleichzei-
tig Kinderbetreuungsgeld in der Dauer von bis zu 31 Tagen in Anspruch nehmen, wodurch sich die An-
spruchsdauer um diese Tage reduziert.

16. § 6 Abs. 1 lautet:

(1) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ruht, sofern ein Anspruch auf Wochengeld gemaf3
§ 162 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBI. Nr. 189/1955, oder vergleichbare
Leistungen nach anderen Osterreichischen oder ausldndischen Rechtsvorschriften besteht, in der Hohe des
Wochengeldes bzw. in der Hohe der vergleichbaren Leistungen.

17. In § 6 wird nach Abs. 1 folgender Abs. la eingefiigt:

,»(1a) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld ruht, sofern ein Anspruch auf eine Leistung gemaf
§ 102a des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBI. Nr. 560/1978, oder § 98 des Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetzes (BSVG), BGBIL. Nr. 559/1978, oder vergleichbare Leistungen nach ande-
ren Osterreichischen oder auslédndischen Rechtsvorschriften besteht, in der Hohe des Wochengeldes ge-
mil § 102a Abs. 5 GSVG.“

18. § 6 Abs. 3 lautet:

,»(3) Der Anspruch auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz ruht, sofern Anspruch auf auslindi-
sche Familienleistungen besteht, in der Hohe der ausldndischen Leistungen. Der Differenzbetrag zwi-
schen den ausldndischen Familienleistungen und den Leistungen nach diesem Bundesgesetz wird nach
Ende der ausldndischen Familienleistungen auf die laufenden Leistungen nach diesem Bundesgesetz
angerechnet. Das Ruhen und die Anrechnung erfolgen jedoch jeweils nur in der Hohe, in der sie nicht
bereits eine andere Osterreichische Familienleistung zum Ruhen gebracht und auf diese angerechnet wur-
den.

19.In§ 7 Abs. 1 und § 37 Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie
und Jugend“ durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Familien und Jugend* sowie in § 7 Abs. 1 die
Wortfolge ,,der Bundesminister fiir Gesundheit* durch die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir Gesund-
heit* ersetzt.

20. § 7 Abs. 2 und 3 lauten:

,»(2) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Hoéhe besteht nur, sofern

1. die funf Untersuchungen wahrend der Schwangerschaft sowie die erste Untersuchung des Kindes
nach der in Abs. 1 genannten Verordnung vorgenommen und bei der Beantragung des Kinderbe-
treuungsgeldes durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestitigungen nachgewiesen
werden und

2. die zweite bis fiinfte Untersuchung des Kindes bis zur Vollendung des 14. Lebensmonates nach
der in Abs. 1 genannten Verordnung vorgenommen und spétestens bis zur Vollendung des
15. Lebensmonates des Kindes durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestitigungen
nachgewiesen werden.

(3) Ungeachtet des Abs. 2 besteht Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Hohe, wenn

1. die Vornahme oder der Nachweis der Untersuchungen nur aus Griinden, die nicht von den Eltern
zu vertreten sind, unterbleibt oder

2. die jeweiligen Nachweise bis spitestens zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes
nachgebracht werden.*

21. § 7 Abs. 4 entfdllt.
22.In § 8 Abs. 1 entfdllt der Klammerausdruck ,,(§ 2 Abs. 1 Z 3)*.

23. In §8 Abs. 1 Z 1 und § 8b Abs. 1 Z 1 wird jeweils die Wortfolge ,,Das Arbeitslosengeld und die Not-
standshilfe* durch die Wortfolge ,,Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung® ersetzt.

24. In § 9 Abs. 2 2. Satz wird die Wortfolge ,,Verlingerungszeiten nach § 5 Abs. 4a und 4b* durch die
Wortfolge ,,Verlingerungszeiten nach § 5c Abs. 1 und 2* ersetzt.

25.In § 9 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,6 400° durch den Ausdruck ,,6 800 ersetzt.
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26. § 9 Abs. 4 letzter Satz lautet:
»$ 2 Abs. 5und § 4a Abs. 2 gelten sinngemél.*

27. § 14 lautet:

,,8 14. Die Beihilfe gebiihrt ldngstens fiir 365 Tage ab erstmaliger Antragstellung und nur solange
Anspruch auf pauschales Kinderbetreuungsgeld besteht. Steht diese Leistung nur fiir einzelne Tage eines
Monats zu, gebiihrt die Beihilfe nur anteilig. Bezugsunterbrechungen, Verzicht auf die Beihilfe oder ein
abwechselnder Bezug der Elternteile bewirken keine Verldngerung der Bezugsdauer, weiters kann die
Beihilfe jeweils nur in Blocken von mindestens 61 Tagen beansprucht werden.*

28. In § 24 Abs. 1 Z 2 wird die Wortfolge ,,6 Monaten* durch den Ausdruck ,,182 Kalendertagen* ersetzt.
29.In § 24 Abs. 1 Z 3 wird die Zahl ,,6 400 durch die Zahl ,,6 800 ersetzt.

30. In § 24 Abs. 2 erster Satz wird nach dem Wort ,sozialversicherungspflichtigen® der Klammeraus-
druck ,(kranken- und pensionsversicherungspflichtigen)* eingefiigt.

31. In §24 Abs. 2 zweiter Satz wird jeweils der Ausdruck ,,6 Monate® durch den Ausdruck
,»,182 Kalendertage* ersetzt.

32. § 24 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,(3) Nur bei Erfiillung der nationalen Gleichstellungserfordernisse des Abs. 2 zweiter Satz liegt eine
gleichgestellte Situation im Sinne des Art. 68 iVm Art. 1 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABL. Nr. L 166 vom 30.04.2004 S. 1, zuletzt gedndert
durch die Verordnung (EU) Nr. 1372/2013, ABI. Nr. L 346 vom 20.12.2013 S. 27, vor, wobei diese der
Ausiibung einer Erwerbstétigkeit gleichgestellte Situation fiir alle Eltern spétestens mit Ablauf des zwei-
ten Lebensjahres eines Kindes endet. Eine Scheinkarenz 16st keine osterreichische Zustdndigkeit aus,
dasselbe gilt fiir Zeiten, in denen mangels Erfiillung der gesetzlichen Voraussetzungen kein gesetzlicher
Anspruch auf die dsterreichische Karenz besteht, etwa bei gleichzeitiger Inanspruchnahme einer in- oder
auslédndischen Karenzzeit durch den anderen Elternteil.

33. § 24a Abs. 3 lautet:

,»(3) Maligebliche Einkiinfte sind jene Einkiinfte gemill § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 des EStG 1988 sowie
Einkiinfte gemif § 2 Abs. 3 Z 4 des EStG 1988, wenn sie auf Grund eines bestehenden Dienstverhiltnis-
ses erzielt wurden, die im zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Einkommensteuerbescheid fiir das
letzte Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes ausgewiesen sind. Liegt zum Zeitpunkt der Antragstellung
noch kein Einkommensteuerbescheid fiir dieses Kalenderjahr vor, ist der erste erlassene Einkommensteu-
erbescheid fiir dieses Kalenderjahr heranzuziehen. Bis zur Feststellung der tatsdchlichen Hohe gebiihrt
Kinderbetreuungsgeld vorldufig in der nach § 33 Abs. 5 festgelegten Hohe. Abweichend von § 30 erfolgt
eine Berichtigung der Leistungshohe aufgrund spiterer Abdnderungen und Aufhebungen dieses Einkom-
mensteuerbescheides (insbesondere nach den §§ 276 Abs. 1, 293 bis 303 BAO), sofern die Berichtigung
ausdriicklich verlangt wird oder eine von Amts wegen eingeleitete Uberpriifung ergibt, dass die Abinde-
rung und Aufhebung des Bescheides nicht auf ein iiberwiegendes Verschulden der Abgabenbehdrde zu-
rickzufiihren ist.

34. § 24a Abs. 4 lautet:

»(4) Werden die in § 24¢ vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht bis zu den vorgese-
hen Zeitpunkten nachgewiesen, so reduziert sich der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld fiir jeden El-
ternteil um 1 300 Euro.*

35. § 24b samt Uberschrift lautet:
sw»Anspruchsdauer

§ 24b. (1) Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens gebiihrt einem Elternteil
langstens fiir 365 Tage ab Geburt des Kindes.

(2) Der Bezug kann abwechselnd durch beide Elternteile erfolgen, wodurch sich die Anspruchsdauer
iiber den 365. Tag ab der Geburt hinaus um die bereits in Anspruch genommenen Tage des jeweils ande-
ren Elternteiles verldngert, maximal jedoch auf bis zu 426 Tage ab der Geburt des Kindes. Jedem Eltern-
teil ist hierbei eine Anspruchsdauer von 61 Tagen uniibertragbar vorbehalten. Pro Kind ist nur ein zwei-
maliger Wechsel zwischen den Elternteilen zuléssig. Nicht in Anspruch genommene Tage verfallen aus-
nahmslos. Eine kiirzere Inanspruchnahme ist moglich, erhoht aber nicht den Tagesbetrag.
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(3) Fiir ein Kind ist ein gleichzeitiger Bezug von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens durch beide Elternteile ausgeschlossen. Abweichend davon kdnnen die Eltern aus Anlass des
erstmaligen Wechsels gleichzeitig Kinderbetreuungsgeld in der Dauer von bis zu 31 Tagen in Anspruch
nehmen, wodurch sich die Anspruchsdauer um diese Tage reduziert.

(4) Das Kinderbetreuungsgeld kann stets, also unabhingig von einem Wechsel, jeweils nur in B16-
cken von mindestens 61 Tagen beansprucht werden. Als beansprucht gelten ausschlieBlich Zeitrdume des
tatsdchlichen Bezuges der Leistung.

(5) Ist der beziehende Elternteil durch ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis fiir eine
nicht blof verhiltnismaBig kurze Zeit verhindert, das Kind im gemeinsamen Haushalt (§ 2 Abs. 6) zu
betreuen, kann ein Wechsel {iber das in Abs. 2 angefiihrte Ausmaf erfolgen.

(6) In Zweifelsfillen hat das Vorrecht auf Kinderbetreuungsgeld derjenige Elternteil, der die Betreu-
ung des Kindes, fiir das Kinderbetreuungsgeld bezogen wird, liberwiegend durchfiihrt.

(7) Auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld kann verzichtet werden, wodurch sich der An-
spruchszeitraum (§ 8) um den Zeitraum des Verzichtes verkiirzt. Ein Verzicht ist nur fiir ganze Kalen-
dermonate mdglich. Der Verzicht kann widerrufen werden. Ein Widerruf ist nur fiir ganze Kalendermona-
te und maximal fiir 182 Tage riickwirkend moglich. Zeitpunkt und Dauer miissen im Vorhinein bekannt-
gegeben werden.

(8) Der Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld endet spétestens mit Ablauf jenes Tages, welcher der
Geburt eines weiteren Kindes bzw. der Adoption (In-Pflege-Nahme) eines jlingeren Kindes vorangeht.
Endet der Anspruch fiir das weitere Kind vorzeitig, lebt der Anspruch fiir jenes Kind, fiir welches davor
Kinderbetreuungsgeld bezogen wurde, wieder auf.*

36. § 24c samt Uberschrift lautet:
»Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

§ 24c. (1) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Hohe besteht nur, sofern
1. die finf Untersuchungen wihrend der Schwangerschaft sowie die erste Untersuchung des Kindes
nach der in § 7 Abs. 1 genannten Verordnung vorgenommen und bei der Beantragung des Kin-
derbetreuungsgeldes durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestitigungen nachgewie-
sen werden und

2. die zweite bis flinfte Untersuchung des Kindes bis zur Vollendung des 14. Lebensmonates nach
der in § 7 Abs. 1 genannten Verordnung vorgenommen und spétestens bis zur Vollendung des
15. Lebensmonates des Kindes durch Vorlage der entsprechenden Untersuchungsbestitigungen
nachgewiesen werden.

(2) Ungeachtet des Abs. 2 besteht Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Hohe, wenn

1. die Vornahme oder der Nachweis der Untersuchungen nur aus Griinden, die nicht von den Eltern
zu vertreten sind, unterbleibt oder

2. die jeweiligen Nachweise bis spitestens zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes
nachgebracht werden.*

37. § 24d samt Uberschrift lautet:
sSonderleistungen

§ 24d. (1) Liegt der nach § 24a Abs. | ermittelte Tagesbetrag unter 33,88 Euro oder erfiillt der El-
ternteil die Anspruchsvoraussetzungen nach § 24 Abs. 1 Z 2 nicht, so gebiihrt bei Erfiillung sdmtlicher
anderer Anspruchsvoraussetzungen auf Antrag des Elternteiles ein Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des
Erwerbseinkommens in Hohe von 33,88 Euro téglich.

(2) Wurde gegen die Ablehnung des Kinderbetreuungsgeldes als Ersatz des Erwerbseinkommens
mangels Erflillung des Erfordernisses der tatsdchlichen Ausiibung einer sozialversicherungspflichtigen
Erwerbstitigkeit Klage erhoben, so hat der Krankenversicherungstréger bei Erfiillung sémtlicher anderer
Anspruchsvoraussetzungen auf Antrag des klagenden Elternteiles ein Kinderbetreuungsgeld als Ersatz
des Erwerbseinkommens in Hohe von 33 Euro tdglich zu gewidhren. Diese Leistung ist auf das nach
rechtskriftiger Beendigung des Gerichtsverfahrens allfdllig zu gewédhrende Kinderbetreuungsgeld anzu-
rechnen.*
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38. Nach § 24d wird folgender § 24e samt Uberschrift eingefiigt:
sAnzuwendende Bestimmungen

§24e.§1,§2 Abs. 6 bis 9, §4, §4a, §5b,§6,§ 7 Abs. 1, § 8, § 8a Abs. 1 sowie Abschnitte 5a bis
12 sind neben dem pauschalen Kinderbetreuungsgeld als Konto auch auf das Kinderbetreuungsgeld als
Ersatz des Erwerbseinkommens anzuwenden. Ein Umstieg von Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Er-
werbseinkommens auf das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto oder umgekehrt ist ausgenommen
im Fall des § 26a dritter Satz nicht moglich. Abweichend von § 42 gilt das Kinderbetreuungsgeld nach
diesem Abschnitt als Einkommen des beziehenden Elternteiles und mindert dessen Unterhaltsanspriiche.*

39. § 25a samt Uberschrift lautet:
,,Verfahren

§ 25a. Soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, sind die fiir Leistungssachen in der
Krankenversicherung geltenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen des ASVG, GSVG, BSVG und
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), BGBI. Nr. 200/1967, anzuwenden.

40. In § 26 Abs. 2 wird folgender Satz angefiigt:

»Nach einer vorzeitigen Beendigung (§ 4a Abs. 2) ist fiir einen weiteren Bezug ein neuer Antrag zu stel-
len, eine bloe Wiedermeldung reicht nicht aus.*

41. In § 26a wird der Klammerausdruck ,(§ 3 Abs. 1, § 5a Abs. 1, § 5b Abs. 1, § 5¢c Abs. 1 oder § 24a
Abs. 1) durch den Klammerausdruck ,,(Abschnitt 2 oder Abschnitt 5) ersetzt.

42. In § 27 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,gemaBy Abs. 1 durch die Wortfolge ,,iiber den Anspruch auf Kin-
derbetreuungsgeld* sowie die Wortfolge ,,vom Bundesminister fiir soziale Sicherheit und Generationen*
durch die Wortfolge ,,von der Bundesministerin fiir Familien und Jugend* ersetzt.

43. § 27 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Abweichend von § 67 Abs.1 Z2 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG), BGBL
Nr. 104/1985, liegt eine Sdumnis des Krankenversicherungstragers nur dann vor, wenn die Sache ent-
scheidungsreif ist, also insbesondere wesentliche Vorfragen rechtskriftig geklért sind und Mitwirkungs-
pflichten erfiillt wurden.*

44. In § 31 Abs. 1 werden das Wort ,junwahre® durch das Wort ,unrichtige* und das Wort ,,mallgeben-
der* durch das Wort ,,von* ersetzt.

45. § 31 Abs. 2 erster Satz lautet:

,Die Verpflichtung zum Ersatz der empfangenen Leistung besteht auch dann, wenn hervorkommt, dass
eine oder mehrere Anspruchsvoraussetzungen bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorgelegen
oder nachtréglich weggefallen sind, oder die Auszahlung von Leistungen irrtiimlich erfolgte, oder die zur
Ermittlung des Gesamtbetrages der maBgeblichen Einkiinfte (§§ 8, 8b) erforderliche Mitwirkung trotz
Aufforderung innerhalb angemessener Frist verweigert wird.*

46. § 31 Abs. 3 lautet:

,»(3) Wenn eine dritte Person eine Anzeige unterlassen oder falsche Angaben gemacht und hiedurch
einen unberechtigten Bezug verursacht oder ermdglicht hat, kann sie zum Ersatz verpflichtet werden.

47. In § 31 werden nach Abs. 3 folgende Abs. 3a, 3b und 3c eingefiigt:

»(3a) Wird der Tod des Kindes nicht rechtzeitig gemeldet und ist daraus ein unrechtméiBiger Bezug
einer Leistung nach diesem Bundesgesetz entstanden, so ist von Amts wegen von der Riickforderung
abzusehen, sofern die Meldung binnen 31 Tagen ab dem Tod des Kindes erfolgt.

(3b) Der Partner kann bis zur Hélfte zum Ersatz unberechtigt bezogener Leistungen nach diesem
Bundesgesetz verpflichtet werden, soweit der unberechtigte Bezug wahrend aufrechter Wirtschaftsge-
meinschaft mit dem beziehenden Elternteil erfolgte. Hat der Partner den unberechtigten Bezug jedoch
ermoglicht oder sogar verursacht, kann er zum vollen Ersatz der unberechtigt bezogenen Leistungen ver-
pflichtet werden. Hat der Partner den unberechtigten Bezug der Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreu-
ungsgeld verursacht, kann er zum Ersatz der Leistung verpflichtet werden. § 31 Abs. 2 gilt sinngemél
auch fiir den Partner.
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(3¢) Riickforderungen nach dem FamZeitbG werden auf die diesem Elternteil nach diesem Bundes-
gesetz zu erbringenden Leistungen voll, dem anderen Elternteil bis zur Hilfte aufgerechnet, sie vermin-
dern den Leistungsanspruch nach diesem Bundesgesetz entsprechend.*

48. § 31 Abs. 4 wird folgender Satz angefiigt:

>Abweichend von § 89 Abs. 4 letzter Satz ASGG obliegt den Gerichten in Angelegenheiten der Leistun-
gen nach diesem Bundesgesetz nicht das Recht, Ratenzahlungen anzuordnen, sondern ist dies ausschlief3-
lich dem Krankenversicherungstridger im nachgeschalteten Verwaltungsverfahren vorbehalten.

49. In § 32 Abs. 3 wird das Wort ,,Verfahrenskosten™ durch die Wortfolge ,,Verfahrenskosten (§ 77 Abs. 3
ASGG)*“ ersetzt.

50. § 32 wird folgender Abs. 4 angefiigt:

»(4) Kommt der antragstellende Elternteil trotz zweimaliger, schriftlicher Aufforderung seinen per-
sonlichen Mitwirkungs- oder Mitteilungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufkldrung des
Sachverhalts erheblich erschwert oder verhindert, kann der Krankenversicherungstrager den Leistungsan-
spruch ohne weitere Ermittlungen ablehnen. Dieser Elternteil kann einen neuen Antrag stellen, der jedoch
nur dann nicht sofort zuriickgewiesen wird, wenn gleichzeitig mit der Antragstellung die Mitwirkungs-
und Meldepflichten in vollem Umfang erfiillt werden; § 4 Abs. 2 gilt auch fiir den neuen Antrag.*

51. In § 35 Abs. 3 wird die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir soziale Sicherheit und Generationen*
durch die Wortfolge ,der Bundesministerin fiir Gesundheit im Einvernehmen mit der Bundesministerin
fiir Familien und Jugend* ersezzt.

52. In § 35 Abs. 3a wird die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Gesundheit im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend* durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Ge-
sundheit im Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir Familien und Jugend® ersetzt.

53. In § 35 Abs. 7 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir soziale Sicherheit und Generationen oder
von diesem® durch die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir Gesundheit und die Bundesministerin fiir
Familien und Jugend sowie von diesen® ersetzt.

54. In § 35 Abs. 8 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Soziale Sicherheit und Generationen oder
von diesem Bundesminister” durch die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Gesundheit und der Bun-
desministerin flir Familien und Jugend oder von diesen Bundesministerinnen® ersetzt.

55. Unter Abschnitt 10 wird folgende Abschnittsiiberschrift eingefiigt:

wDaten*

56. In § 36 Abs. 1 Z 3 wird der Ausdruck ,Staatsbiirgerschaft;” durch die Wortfolge ,,Staatsbiirgerschaft
samt aufenthaltsrechtlichem Status bei nichtdsterreichischer Staatsbiirgerschaft;* ersetzz.

57. In § 36 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend* durch
die Wortfolge ,,der Bundesministerin fiir Familien und Jugend®, die Wortfolge ,,Anzahl der Personen mit
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld geméf §§ 3 Abs. 2, 3a Abs. 3, 5a Abs. 2, 5b Abs. 2, 5¢ Abs. 2 und
24a Abs. 1 und 3; durch die Wortfolge ,,Anzahl der Personen mit Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld
gemal §§ 3 Abs. 5, 3a Abs. 2 und 24a Abs. 3;“, die Wortfolge ,,Anzahl der Bezieher nach § 24d Abs. 2,
aufgeschliisselt nach Geschlecht;* durch die Wortfolge ,,Anzahl der Bezieher nach § 24d, aufgeschliisselt
nach Abs. 1 und 2 und nach Geschlecht;*, die Wortfolge ,,Anzahl der Bezieher nach § 5 Abs. 4a und 4b;"
durch die Wortfolge ,,Anzahl der Bezieher nach § 5b Abs. 1 und 2; und die Wortfolge ,,Anzahl der Be-
zicher, die die Variante gedndert haben, aufgeschliisselt nach Geschlecht.” durch die Wortfolge ,,Anzahl
der Bezieher, die die Leistungsart gedndert haben, aufgeschliisselt nach Geschlecht; ersetzt, nach Z 8
werden folgende Z 9 bis 11 angefiigt:

,,9. Anzahl der Bezieher des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes als Konto, die eine Anderung der
Anspruchsdauer vorgenommen haben,;

10. Anzahl der Bezieher des Partnerschaftsbonus, aufgeschliisselt nach Beruf bzw. Tatigkeit, Fami-
lienstand und Staatsbiirgerschaft samt aufenthaltsrechtlichen Status bei nichtdsterreichischen
Staatsbiirgern;

11. Anzahl der Bezieher des pauschalen und einkommensabhéngigen Kinderbetreuungsgeldes, bei
denen eine Reduktion um einen bezogenen Familienzeitbonus nach dem FamZeitbG oder ver-
gleichbarer Leistungen nach anderen in- oder auslédndischen Rechtsvorschriften, erfolgte.*
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58. § 36 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,(3) Die mit der Vollziehung betrauten Krankenversicherungstrager sind verpflichtet, im Wege der
Niederosterreichischen Gebietskrankenkasse als Verbindungsstelle der Bundesministerin fiir Familien
und Jugend folgende Daten zur jahrlichen Weiterleitung an die Europdische Kommission zu {ibermitteln:

1. Anzahl aller Bezieher, Anzahl aller Kinder, fiir die Leistungen bezogen wurden und die Gesamt-
summe der diesbeziiglichen Auszahlungen;

2. Anzahl der Bezieher und Anzahl der Kinder, fiir die Leistungen bezogen wurden mit Wohnort in
einem anderen Mitgliedstaat, und die Gesamtsumme der diesbeziiglichen Auszahlungen, aufge-
schliisselt nach Wohnort der Kinder sowie vorrangiger und nachrangiger Zustindigkeit Oster-
reichs nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 883/2004,

jeweils bezogen auf das von der Europédischen Kommission abgefragte Jahr.*

59. In § 38 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Familien und Jugend* durch
die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir Familien und Jugend* ersetzt.

60. In § 38 Abs. 3 entfdllt der zweite Satz.

61. In § 42 wird die Wortfolge ,,Das Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbe-
treuungsgeld* durch die Wortfolge ,,Das Kinderbetreuungsgeld, der Partnerschaftsbonus zum pauschalen
Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld* ersetzt.

62. In § 43 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,Das pauschale Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pau-
schalen Kinderbetreuungsgeld durch die Wortfolge ,,Das pauschale Kinderbetreuungsgeld, der Partner-
schaftsbonus zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungs-
geld* ersetzt.

63. In 43 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,Das pauschale Kinderbetreuungsgeld und die Beihilfe zum pauscha-
len Kinderbetreuungsgeld* durch die Wortfolge ,,Die Leistungen nach diesem Bundesgesetz™ ersetzt.

64. In § 48 Z 2 wird die Wortfolge ,der Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend* durch die
Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir Familien und Jugend® ersetzt.

65. § 50 werden folgende Abs. 13 bis 20 angefiigt:

»(13) § 9 Abs. 3 und § 24 Abs. 1 Z 3 in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Janner 2017 in
Kraft und gelten fiir Bezugszeitrdume ab 1. Janner 2017.

(14) § 1, die Uberschrift des Abschnittes 2, § 2 Abs. 5, § 2 Abs. 7und 9, § 3, § 3a, § 4 Abs. 2, § 4a,
§5,8§5abis §5d,§7 Abs.2und 3, § 8 Abs. 1, § 8b Abs. 1, § 9 Abs.2und 4, § 14, § 24 Abs. 1 Z 2, § 24
Abs. 2, § 24a Abs. 3 und 4, § 24b bis 24d, § 26 Abs. 2, § 26a, § 27 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2
und 3, § 42, § 43 Abs. 1 in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Mérz 2017 in Kraft und gelten
fiir Geburten nach dem 28. Februar 2017.

(15) §2 Abs. 1 Z5 lit.c, § 6, § 7 Abs. 1, § 24 Abs. 3, § 25a, § 27 Abs. 4, § 31 Abs. 1 bis 4, § 32
Abs. 3 und 4, § 35 Abs. 3 und 3a, § 35 Abs. 7 und 8, die Uberschrift des Abschnittes 10, § 37 Abs. 1, § 38
Abs. 2, § 43 Abs. 2, § 48 Z 2 in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Mérz 2017 in Kraft.

(16) § 24e in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Mérz 2017 in Kraft und ist hinsichtlich des
§ 2 Abs. 6 und 8 fiir Bezugszeitrdume ab 1. Janner 2017 und hinsichtlich des § 1, § 2 Abs. 7und 9, § 4,
§ 4a, § 5b, § 26 Abs. 2, § 26a, § 27 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2 und 3, § 42 und § 43 Abs. 1 fiir
Geburten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.

(17) § 24d Abs. 1 in der Fassung BGBI. I Nr. 35/2014 tritt mit 1. Mérz 2017 auBer Kraft, ist jedoch
hinsichtlich des § 1, § 2 Abs. 2,3 und 5, § 4, § 5 Abs. 3,4, 5und 6, § 26 Abs. 2, § 26a, § 27 Abs. 2, § 36
Abs. 1 Z 3, § 36 Abs. 2, § 42 und § 43 Abs. 1 jeweils in der Fassung BGBI. I Nr. 35/2014 fiir Geburten
bis 28. Februar 2017 weiterhin anzuwenden.

(18) § 7 Abs. 4 und § 24d Abs. 2 in der Fassung BGBI. I Nr. 35/2014 treten mit 1. Mérz 2017 auf3er
Kraft, sind jedoch fiir Geburten bis 28. Februar 2017 weiterhin anzuwenden.

(19) § 2 Abs. 6 und 8 in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Jinner 2017 in Kraft und gilt
fiir Bezugszeitrdume ab 1. Janner 2017.

(20) § 38 Abs. 3 zweiter Satz in der Fassung BGBI. I Nr. 35/2014 tritt mit 1. Janner 2017 aufler
Kraft.*
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Artikel 3
Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG)

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz — ASVG, BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geéndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 18/2016, wird wie folgt gedndert:

1. In § 8 Abs. 1 Z 1 wird nach lit. f folgende lit. g angefiigt:

,»2) Bezieher von Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. 1
Nr. 53/2016, wenn nach § 4 FamZeitbG ein Krankenversicherungstrdger nach diesem Bun-
desgesetz zustindig ist,

2.In§ 8 Abs. 1 Z 2 wird nach lit. j folgende lit. k angefiigt:
,,K) die Bezieher des Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz, wenn sie zuletzt nach

diesem Bundesgesetz pensionsversichert oder noch nicht pensionsversichert waren;*

2a. Im § 8 wird nach Abs. 1a folgender Abs. 1b eingefiigt:

»(1b) Abs. 1 Z 1 lit. g und Z 2 lit. k ist nicht auf Personen anzuwenden, deren Pflichtversicherung
nach § 11 Abs. 3 lit. b weiter besteht.*
3. § 10 Abs. 6a wird folgender Satz angefiigt:
,,Die Krankenversicherung der Familienzeitbonusbezieher (§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. g) beginnt mit dem Tag, ab
dem der Familienzeitbonus gebiihrt.*
4. In § 10 Abs. 6b wird der Punkt am Ende der Z 9 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 10
wird angefiigt:

,,10. bei den in lit. k genannten Personen mit dem Tag, ab dem der Familienzeitbonus bezogen wird.*

5.§ 11 Abs. 3 lit. a lautet:

,,a) fir die Zeit einer Arbeitsunterbrechung infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, sofern dieser
Urlaub die Dauer eines Monates nicht {iberschreitet und es sich dabei nicht um eine Unterbre-
chung der Erwerbsausiibung zum Zwecke der Inanspruchnahme einer Familienzeit nach dem
FamZeitbG handelt,

6. In § 12 Abs. 5a wird das Wort ,Kinderbetreuungsgeld durch die Wortfolge ,Kinderbetreuungsgeld
oder Familienzeitbonus* ersetzt.

7. In § 13 zweiter Satz wird der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g* durch den Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2
lit. a bis g und k* ersetzt.

8. In § 14 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g durch den Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a
bis g und k* ersetzt.

9. In § 31c Abs. 3 Z 3 wird nach lit. f folgende lit. g angefiigt:
,».g) Beziehern von Familienzeitbonus (§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. g),*

10. In § 36 Abs. 1 wird nach der Z 19 folgende Z 19a eingefiigt:

,»19a. fur die nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. k pflichtversicherten Bezieher des Familienzeitbonus dem Kran-
kenversicherungstrager;*

11. Im § 44 Abs. 1 erhdlt die Z 19a die Bezeichnung ,,19b.%.

12. Vor § 44 Abs. 1 Z 19b wird folgende Z 19a eingefiigt:
,19a. bei den nach § 8 Abs. 1 Z 2 lit. k Pflichtversicherten der Familienzeitbonus;*

13. In § 52 Abs. 2a erster Satz wird der Klammerausdruck ,,(§ 44 Abs. 1 Z 19a)* durch den Klammeraus-
druck ,,(§ 44 Abs. 1 Z 19b)* ersetzt.

14. In § 52 Abs. 4 erster Satz wird der Klammerausdruck ,(§ 44 Abs. 1 Z 11 bis 19) durch den Klam-
merausdruck ,(§ 44 Abs. 1 Z 11 bis 19a) ersetzt.

15. In § 52 Abs. 4 Z 3 wird der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g* durch den Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g
und k* ersetzt.
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16. In § 138 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. h durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. i
angefiigt:
1) die nach § 8 Abs. 1 Z 1 lit. g Teilversicherten.*

17. § 162 Abs. 3a Z 2 lautet:

,,2. den Bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld in der Hohe des gebiihrenden, taglichen Kinderbe-
treuungsgeldes; § 122 Abs. 3 ist nicht anzuwenden, soweit es sich um Geldleistungen (Wochen-
geld) handelt.*

18. § 162 Abs. 3a Z 3 entfdllt.

19. Im § 176 Abs. 1 Z 8 wird nach dem Ausdruck ,,BGBI. I Nr. 103/2001, der Ausdruck ,,dem Familien-
zeitbonusgesetz, BGBI. I Nr. 53/2016, eingefiigt.

20. In § 227a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck ,Jbezogen beide Elternteile* der Ausdruck ,Kin-
derbetreuungsgeld oder* eingefiigt.

21. Nach § 697 wird folgender § 698 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016

§ 698. (1) Die §§ 8 Abs. 1 Z 1 lit. gund Z 2 lit. k sowie Abs. 1b, 10 Abs. 6a und 6b Z 9 und 10, 11
Abs. 3 lit. a, 12 Abs. 5a, 13, 14 Abs. 5, 31c Abs. 3 Z 3 lit. g, 36 Abs. 1 Z 19a, 44 Abs. 1 Z 19a und 19b,
52 Abs. 2a und 4, 138 Abs. 2 lit. h und i, 176 Abs. 1 Z 8 und 227a Abs. 6 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Méarz 2017 in Kraft und sind auf Geburten nach dem 28. Februar
2017 anzuwenden.

(2) § 162 Abs. 3a Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Méarz 2017
in Kraft und ist auf Versicherungsfélle anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2017 eintreten.

(3) § 162 Abs. 3a Z 3 tritt mit Ablauf des 28. Februar 2017 aufler Kraft.

Artikel 4
Anderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz — GSVG, BGBI. Nr. 560/1978, zuletzt gedndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 162/2015, wird wie folgt gedndert:

1. In § 3 Abs. 1 wird nach der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefiigt:

4. Bezieher von Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. I
Nr. 53/2016, wenn nach § 4 FamZeitbG die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft zustdndig ist.*

2. In § 3 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird
angefiigt:
,,J. Bezieher des Familienzeitbonus, wenn sie zuletzt nach dem GSVG oder FSVG, nicht jedoch
nach dem ASVG, pensionsversichert waren.*

3. In § 4 Abs. 1 wird nach der Z 10 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Ziffer 11 an-
gefiigt:

,»11. Personen nach §2 Abs.1 Z4, die nach §3 Abs.2 Familienzeitbonusgesetz, BGBI. I
Nr. 53/2016, die Ausiibung ihrer selbstandigen Erwerbstétigkeit fiir die Dauer der Familienzeit
unterbrechen; die Ausnahme tritt mit der Anzeige der Unterbrechung beim Versicherungstriger
ein und fallt mit der Wiederaufnahme der selbstdndigen Erwerbstatigkeit weg.*

4. In§ 6 Abs. 1 wird nach der Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 8 angefiigt:

,3. bei den in § 3 Abs. 1 Z 4 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab dem der Familienzeit-
bonus gebiihrt.*

5. In§ 6 Abs. 3 Z 4 wird nach lit. e folgende lit. f angefiigt:

,f) bei den im § 3 Abs. 3 Z 5 genannten Personen mit dem Tag, ab dem der Familienzeitbonus
bezogen wird;*
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6. In § 7 Abs. 1 wird nach der Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 8 angefiigt:

,,8. bei den in § 3 Abs. 1 Z 4 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des Kalendertages, fiir den
letztmalig der Familienzeitbonus gebiihrt.

7. In § 18 Abs. 3a wird der Punkt am Ende der Z 5 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 wird
angefiigt:
,,0. fiir die nach § 3 Abs. 3 Z 5 pflichtversicherten Bezicher des Familienzeitbonus dem Krankenver-
sicherungstrager.*

8. In § 26a wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefiigt:
,Beitragsgrundlage fiir die nach § 3 Abs. 3 Z 5 Pflichtversicherten ist der Familienzeitbonus.*

9. In § 27e Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 3 Abs. 3 Z 4 durch den Ausdruck™§ 3 Abs. 3 Z 4 und 5 ersetzt.

10. In § 116a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck ,,bezogen beide Elternteile” der Ausdruck ,,Kin-
derbetreuungsgeld oder* eingefiigt.

11. Nach § 363 wird folgender § 364 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016

§ 364. Die §§ 3 Abs. 1 Z 3 und 4 sowie Abs.3Z 4 und 5,4 Abs. 1 Z10und 11, 6 Abs. 1 Z7 und 8
sowie Abs.3 Z4 1it. f, 7 Abs. 1 Z7 und 8, 18 Abs. 3a Z 5 und 6, 26a, 27¢ Z 2 und 116a Abs. 6 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Méarz 2017 in Kraft und sind auf Geburten
nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.“

Artikel 5
Anderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz — BSVG, BGBI. Nr. 559/1978, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 162/2015, wird wie folgt gedndert:

1. In § 4 wird nach der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefiigt:

4. Bezieher von Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. I
Nr. 53/2016, wenn nach § 4 FamZeitbG die Sozialversicherungsanstalt der Bauern zustindig ist.*

2. In § 4a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird
angefiigt:
,,J. die Bezieher des Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. I
Nr. 53/2016, wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz, nicht jedoch nach dem ASVG, GSVG
oder FSVG, pensionsversichert waren.*

3. In § 6 Abs. 1 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 7 angefiigt:

,7.bei den in § 4 Z 4 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab dem der Familienzeitbonus
gebiihrt.*

4. In § 6 Abs. 3a wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird
angefiigt:
D). bei den im § 4a Abs. 1 Z 5 genannten Personen mit dem Tag, ab dem der Familienzeitbonus
bezogen wird.”

5.In § 7 Abs. 1 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefiigt:

,,0. bei den in § 4 Z 4 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des Kalendertages, fiir den letztmalig
der Familienzeitbonus gebiihrt.*

6. In § 16 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird
angefiigt:
,,J. fiir die nach § 4a Abs. 1 Z 5 pflichtversicherten Bezieher des Familienzeitbonus dem Kranken-
versicherungstréger;*
7. In § 23a wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefiigt:
,Beitragsgrundlage fiir die nach § 4a Abs. 1 Z 5 Pflichtversicherten ist der Familienzeitbonus.*
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8. In § 24e Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 4a Abs. 1 Z 4 durch den Ausdruck ,,§ 4a Abs. 1 Z 4 und 5° ersetzt.

9. In § 107a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck ,bezogen beide Elternteile” der Ausdruck ,Kin-
derbetreuungsgeld oder* eingefiigt.
10. Nach § 355 wird folgender § 356 samt Uberschrift angefiigt:

»3chlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016

§ 356. Die §§4 Z3 und 4, 4a Abs. 1 Z4 und 5, 6 Abs. 1 Z 6 und 7 sowie Abs.3a Z4 und 5, 7
Abs. 1 Z5und 6, 16 Abs. 5 Z 4 und 5, 23a, 24e Z 2 und 107a Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Marz 2017 in Kraft und sind auf Geburten nach dem 28. Februar 2017
anzuwenden.*

Artikel 6
Anderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes

Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz — B-KUVG, BGBI. Nr. 200/1967, zuletzt ge-
dndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 162/2015, wird wie folgt gedndert:

1. In § 1 Abs. 1 wird nach der Z 23 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 24 angefiigt:
,,24. Bezieher von Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. I
Nr. 53/2016, wenn nach § 4 FamZeitbG die Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter zustin-
dig ist.”
la. Dem § I wird folgender Abs. 5 angefiigt:
»(5) § 1 Abs. 1 Z 24 ist nicht auf Personen anzuwenden, deren Pflichtversicherung nach § 7 Abs. 2
Z 2 weiter besteht.*

2. In § 3 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefiigt:
,,0. Personen, die Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz bezichen.*

3. In § 5 Abs. 1 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 7 angefiigt:

7. beidenim § 1 Abs. 1 Z 24 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab dem der Familienzeit-
bonus gebiihrt.*

4. In § 6 Abs. 1 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefiigt:

,0.bei den in § 1 Abs. 1 Z 24 genannten Pflichtversicherten mit Ablauf des Kalendertages, fiir den
letztmalig der Familienzeitbonus gebiihrt.

5. In § 30a wird der Ausdruck , 23 durch den Ausdruck ,24* ersetzt.
6. In § 84 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,23% durch den Ausdruck ,,24* ersetzt.

7. Nach § 246 wird folgender § 247 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 6 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016

§ 247. Die §§ 1 Abs. 1 Z 23 und 24 sowie Abs. 5,3 Z5und 6,5 Abs. 1 Z6und 7, 6 Abs. 1 Z 5 und
6, 30a und 84 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 treten mit 1. Mérz 2017 in
Kraft und sind auf Geburten nach dem 28. Februar 2017 anzuwenden.*

Artikel 7
Anderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 — AIVG, BGBI. Nr. 609/1977, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 162/201x, wird wie folgt gedndert:

1. § 15 Abs. 3 Z 6 lautet:

,,0. Kinderbetreuungsgeld oder Familienzeitbonus nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG),
BGBI. I Nr. 53/2016, bezogen hat.*
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2. In § 26 Abs. 1 wird die Wortfolge ,,mindestens jedoch in der Hohe des Kinderbetreuungsgeldes gemal
§ 3 Abs. 1 KBGG* durch die Wortfolge ,,mindestens jedoch in der Hohe von 14,53 Euro tiglich ersezzt.

3. § 79 wird nach dem Abs. 153 folgender Abs. 154 angefiigt:

»(154) § 15 Abs. 3 Z 6 und § 26 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 tre-
ten mit 1. Mérz 2017 in Kraft.“

Artikel 8
Anderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376/1967, zuletzt gedndert durch das Bundes-
gesetz BGBI. I Nr. 144/2015, wird wie folgt geéndert:

1. § 39g wird folgender Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Fiir die technische Umsetzung des neuen automationsunterstiitzten Familienbeihilfenverfahrens
FABIAN werden die tatsdchlichen Kosten bis maximal 13 Millionen € aus Mitteln des Ausgleichsfonds
fiir Familienbeihilfen getragen. Die Auszahlung hat direkt an den vom Bundesministerium fiir Finanzen
beauftragten I1T-Dienstleister, nach Priifung der Rechnungen des IT-Dienstleisters durch das Bundesmi-
nisterium fiir Finanzen, zu erfolgen.*

2. § 39j Abs. 1 lautet:

,»(1) Der Aufwand fiir die Leistungen nach dem KBGG sowie die Kosten fiir den diesbeziiglichen
Verwaltungsaufwand nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBI. I Nr. 103/2001, und dem
Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG), BGBI. I Nr. 53/2016, sind aus Mitteln des Ausgleichsfonds fiir
Familienbeihilfen zu tragen.

3. § 39j Abs. 6a lautet:

,»(6a) Den Krankenversicherungstrigern ist ein Beitrag zur Krankenversicherung in der Héhe von
7,05 % des Aufwandes des Familienzeitbonus nach FamZeitbG aus Mitteln des Ausgleichsfonds fiir Fa-
milienbeihilfen zu zahlen. Dieser Beitrag kann im Wege der Niederdsterreichischen Gebietskrankenkasse
bevorschusst werden. Die Endabrechnung ist jadhrlich im Nachhinein vorzunehmen und im Wege der
Niederdsterreichischen Gebietskrankenkasse abzurechnen. Die Ermittlung des Verteilungsschliissels hat
auf Basis der anteiligen, endgiiltigen versicherungspflichtigen Falle zu erfolgen.*

4. Nach § 39n wird folgender § 390 angefiigt:

,»8 390. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds fiir Familienbeihilfen sind die Beitrdge fiir die nach §§ 8
Abs. 1 Z 2 lit. k ASVG, 3 Abs. 3 Z 5 GSVG, § 4a Abs. 1 Z 5 BSVG versicherten Personen nach Maflgabe
der §§ 52 Abs. 4 Z 3 ASVG, 27e Z 2 GSVG und 24¢ Z 2 BSVG den Trigern der gesetzlichen Pensions-
versicherung zu zahlen.*

5. § 55 werden nach Abs. 31 folgende Abs. 32 und 33 angefiigt:

»(32) § 39g Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit dem der Kund-
machung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft.

(33) § 39j Abs. 1 und Abs. 6a, sowie § 390 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016
treten mit 1. Mérz 2017 in Kraft.*

Artikel 9
Anderung des Einkommensteuergesetzes 1988

Das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBI. Nr. 400/1988, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 163/2015, wird wie folgt geédndert:

1.§ 3 Abs. 1 Z5 lit. b lautet:

,,0) Leistungen nach dem Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBI. I Nr. 103/2001, der Fami-
lienzeitbonus nach dem FamZeitbG, BGBI I Nr. 53/2016, sowie das Pflegekarenzgeld*

2. § 124b wird nach Z 307 folgende Z 308 angefiigt:
,308. § 3 Abs. 1 Z 5 lit b in der Fassung BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Marz 2017 in Kraft.“
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Artikel 10
Anderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (13. Novelle zum APG)

Das Allgemeine Pensionsgesetz — APG, BGBI. I Nr. 142/2004, zuletzt gedndert durch das Bundes-
gesetz BGBL. I Nr. 2/2015, wird wie folgt gedndert:

1.Im § 3 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g und j ASVG* durch den Ausdruck ,,§ 8
Abs. 1 Z 2 lit. abis g, j und k ASVG*® ersetzt.

2. Nach § 28 wird folgender § 29 samt Uberschrift angefiigt:
»3chlussbestimmung zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 (13. Novelle)

§29. § 3 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. Mérz 2017
in Kraft.”

Fischer

Kern
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	Artikel 3
	Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG)
	1. In § 8 Abs. 1 Z 1 wird nach lit. f folgende lit. g angefügt:
	2. In § 8 Abs. 1 Z 2 wird nach lit. j folgende lit. k angefügt:
	2a. Im § 8 wird nach Abs. 1a folgender Abs. 1b eingefügt:
	3. § 10 Abs. 6a wird folgender Satz angefügt:
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	5. § 11 Abs. 3 lit. a lautet:
	6. In § 12 Abs. 5a wird das Wort „Kinderbetreuungsgeld“ durch die Wortfolge „Kinderbetreuungsgeld oder Familienzeitbonus“ ersetzt.
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	12. Vor § 44 Abs. 1 Z 19b wird folgende Z 19a eingefügt:
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	16. In § 138 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. h durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. i angefügt:
	17. § 162 Abs. 3a Z 2 lautet:
	18. § 162 Abs. 3a Z 3 entfällt.
	19. Im § 176 Abs. 1 Z 8 wird nach dem Ausdruck „BGBl. I Nr. 103/2001,“ der Ausdruck „dem Familienzeitbonusgesetz, BGBl. I Nr. 53/2016,“ eingefügt.
	20. In § 227a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck „bezogen beide Elternteile“ der Ausdruck „Kinderbetreuungsgeld oder“ eingefügt.
	21. Nach § 697 wird folgender § 698 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 4
	Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes
	1. In § 3 Abs. 1 wird nach der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
	2. In § 3 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird angefügt:
	3. In § 4 Abs. 1 wird nach der Z 10 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Ziffer 11 angefügt:
	4. In § 6 Abs. 1 wird nach der Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 8 angefügt:
	5. In § 6 Abs. 3 Z 4 wird nach lit. e folgende lit. f angefügt:
	6. In § 7 Abs. 1 wird nach der Z 7 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 8 angefügt:
	7. In § 18 Abs. 3a wird der Punkt am Ende der Z 5 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 wird angefügt:
	8. In § 26a wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt:
	9. In § 27e Z 2 wird der Ausdruck „§ 3 Abs. 3 Z 4“ durch den Ausdruck“§ 3 Abs. 3 Z 4 und 5“ ersetzt.
	10. In § 116a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck „bezogen beide Elternteile“ der Ausdruck „Kinderbetreuungsgeld oder“ eingefügt.
	11. Nach § 363 wird folgender § 364 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 5
	Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes
	1. In § 4 wird nach der Z 3 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 4 angefügt:
	2. In § 4a Abs. 1 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird angefügt:
	3. In § 6 Abs. 1 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 7 angefügt:
	4. In § 6 Abs. 3a wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird angefügt:
	5. In § 7 Abs. 1 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt:
	6. In § 16 Abs. 5 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 wird angefügt:
	7. In § 23a wird vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt:
	8. In § 24e Z 2 wird der Ausdruck „§ 4a Abs. 1 Z 4“ durch den Ausdruck „§ 4a Abs. 1 Z 4 und 5“ ersetzt.
	9. In § 107a Abs. 6 erster Satz wird nach dem Ausdruck „bezogen beide Elternteile“ der Ausdruck „Kinderbetreuungsgeld oder“ eingefügt.
	10. Nach § 355 wird folgender § 356 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 6
	Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
	1. In § 1 Abs. 1 wird nach der Z 23 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 24 angefügt:
	1a. Dem § 1 wird folgender Abs. 5 angefügt:
	2. In § 3 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt:
	3. In § 5 Abs. 1 wird nach der Z 6 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 7 angefügt:
	4. In § 6 Abs. 1 wird nach der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 6 angefügt:
	5. In § 30a wird der Ausdruck „23“ durch den Ausdruck „24“ ersetzt.
	6. In § 84 Abs. 1 wird der Ausdruck „23“ durch den Ausdruck „24“ ersetzt.
	7. Nach § 246 wird folgender § 247 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 7
	Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977
	1. § 15 Abs. 3 Z 6 lautet:
	2. In § 26 Abs. 1 wird die Wortfolge „mindestens jedoch in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 KBGG“ durch die Wortfolge „mindestens jedoch in der Höhe von 14,53 Euro täglich“ ersetzt.
	3. § 79 wird nach dem Abs. 153 folgender Abs. 154 angefügt:


	Artikel 8
	Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
	1. § 39g wird folgender Abs. 5 angefügt:


	2. § 39j Abs. 1 lautet:
	3. § 39j Abs. 6a lautet:
	4. Nach § 39n wird folgender § 39o angefügt:

	5. § 55 werden nach Abs. 31 folgende Abs. 32 und 33 angefügt:
	Artikel 9
	Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988
	1. § 3 Abs. 1 Z 5 lit. b lautet:
	2. § 124b wird nach Z 307 folgende Z 308 angefügt:


	Artikel 10
	Änderung des Allgemeinen Pensionsgesetzes (13. Novelle zum APG)
	1. Im § 3 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck „§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g und j ASVG“ durch den Ausdruck „§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. a bis g, j und k ASVG“ ersetzt.
	2. Nach § 28 wird folgender § 29 samt Überschrift angefügt:
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